
440 Karl Zeumer.

Daten, nach welchen der 25. April, der 1. und 2. Mai 693 
in das 6. Jahr des Königs fielen. Die Zeit vom 25. April 
bis 11. Mai 688 gehörte nach diesen Daten zu dem 1. Jahre 
Egicas. Auch die Inschrift Hübner n. 172 (401) stimmt 
mit dieser Epoche. Sie bietet das Datum: ‘PRIDIE IDUS 
MAG [ERA DCC]XXVIIII1 ANNO QUARTO REGNO GL 
DNI EGICANI’ (691 14. Mai a. IV). Der 14. Mai 691 
gehörte zu dem 4. Jahre, der gleiche Tag 688 also zum 
1. Jahre.

1) In dem Supplement n. 401 steht ‘[ERA DCC]XXVIII’ offenbar 
nur durch Druckfehler. Denn Hübner löst die richtige Zahl am Rande 
auf und diese findet sich auch in der älteren Nachbildung n. 172. 2) S.
auch N. A. XXIII, 505 N. 2.

Egica hat anscheinend den Tag, an welchem er sich 
die Regierung von Ervig abtreten liess, als Epochetag an­
gesehen, nicht wie Ervig den seiner Salbung. Wir können 
das daraus schliessen, dass Egica nach der erwähnten Fort­
setzung des Katalogs am 15. November 700, also am 
Jahrestage seiner Erhebung, nicht seiner Salbung, seinen 
Sohn Wittiza zum Könige salben liess: ‘unctus est autem 
Vitiza in regno die quod fuit XVII. Kal. Dec. era DCC 
XXXVIII’.

Nicht so gut, wie über den Anfang, sind wir über 
das Ende der Regierung Egicas unterrichtet. Ein Gesetz 
Egicas (Lex Vis. IX, 1, 21) trägt das Datum: ‘Data et 
confirmata anno feliciter sextodecimo regni nostri’. Dieses 
genügend gesicherte Datum erklärt Helfferich, Westgothen­
recht S. 216 für ‘unter allen Umständen irrig’, da Egica 
schwerlich länger als 13 Jahre regiert habe. Trotz ihrer 
Bestimmtheit fehlt es dieser Behauptung an jeder Unter­
lage. Der sog. Isidorus Pacensis, die Epitome Ovetensis 
und eine Fortsetzung des Katalogs (Chron. min. II, p. 351. 
374; III, p. 469) geben Egica 15 Regierungsjahre. Bei der 
hier natürlich, wie meist bei vollen Jahresangaben anzu­
nehmenden Abrundung, liegt kein Grund gegen die An­
nahme vor, dass der König auch noch den Anfang des 
16. Jahres erlebt habe. Das Gesetz ist demnach nach 
dem 14. November 702 erlassen2. Nach der Randnotiz des 
sog. Isidorus Pacensis (Chron. min. II, 351) starb Egica 
era DCCXL, also 702. Combinieren wir das mit dem 
Datum des Gesetzes, so muss sein Tod in der Zeit vom 
15. Nov. bis 31. Dec. 702 erfolgt sein.

Ueber Wittizas Regierungsanfang liegt die schon er­
wähnte genaue Nachricht vor, nach welcher Egica ihn am


